
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde EBENFURTH beschließt in seiner Sitzung am
29.05.2002 (keine Stell ung nahmen sind eingelangt) folgende
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Auf Grund des $ 73 der NÖ Bauordnung 1996, LGBI. 82OO-7, wird der Teilbebauungs-
plan ,,Stadtkern" entsprechend der zu dieser Verordnung gehörenden Plandarstellung,
verfasst von Dipl.-lng. Gottfried Seyr, lngenieurkonsulent ftir Raumplanung und Raum-
ordnung unter Zahl: 36-S 01/1, in der Katastralgemeinde Ebenfurth wie folgt abgeän-
dert (Teilbebauungsplan,,Stadtkern" -Anderung Nr. 1):

I Abänderung der Festlegungen des Teilbebauungsplanes für die Parzelle .374 von
50 % auf 100 % Bebauungsdichte.

Weiters Abånderung der Festlegungen des Teilbebauungsplanes für die Parzelle
36414 von bisher geschlossener Bebauungsweise (,,9") auf Sonderbebauungsweise
,,eo1" (Erläuterung in der Legende zur Plandarstellung). Weiters Abänderung des
vorderen und seitlichen Bauwiches im Bereich der Parzelle 36414 sowie Festlegung
einer Anbaupflicht an die siidwestliche Grundstticksgrenze.
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Allgemeine Einsichtnahme

Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist,
liegt vom 25.02.-08.04.2002 im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemei-
nen Einsichtnahme auf.
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lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwö-
chigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.
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angeschlagen an 17.6,M2
abgenonren un 02.07.2û2

Der BürgeneÍster

A. Rosennaier
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Die Bebauungsvorschrifren gemåß $ 3 und die Piandarstellung, welche mit einem
Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegen im Rathaus während der
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.
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Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Aþlauf der
zweiwÖchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in lûaft.
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Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Ebenfurth beschließt nach ErÖrteruno der
eingelangten Stellungnahment in seiner Sitzung m ll.Oeisr¡er am ¡olænA.-- -r¡v Yv'

VERORDNUNG
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Aufgrund der gg 68 bis T2 der N0 Bauordnung 1996, LGB|. g20o i.d.g.F., wird der
Bebauungsplan "$tadtkern,, neu erlassen.
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Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen
Grundflåchen ist dieser Verordnung und dèr vom lngenieurÈonsulenten fur
Fglmpl"nung und Raumordnung Dipl.-lng. Gottfried Seyr a¡i lz:,1ö.ãôoo unter zaht:32-S 9412 verfassten, mit einem Hinweis auf dieée Verordnurig versehenen
Plandarstellung zu entnehmen.
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Pj" Bebauungsvorschriften für jene Grundflåchen, die innerhalb der in der
Plandarstellung ausgewiesenen Grenze des Planungsgebietes liegen, lauten:

(1) Gestaltung von Bauwerken im erhaltungswürdigen Altortgebiet

1. Bewilligungs' bzw. anzeigepflichtige (Bau-)Vorhaben im in der plan-
darstellung ausgewiesenen erhaltungswurdigen Altortgebiet sind nur
dann zulässig, wenn die Projekte in Umfang unã B"um"rrãng"rtaltung den
baulichen Strukturen des Altbestandes im Úmgebungsbereich entsprechen.
E i ne zeitgem ä ße architektonische Ge staltung ist-dabe irog I u,.

2. lm erhaltungswürdigen Altortgebiet sind ats Dachformen bei Wohngebäudennur das Satteldach, Walmdach oder Kruppelwalmdach zulâãs¡é- o¡"
Dachneigung hat zwischen 3s" und 4sà zu betragen, kann aber
entsprechend dem Altbestand auch steiler ausgefuhrt *erd'"n, fa¡s der freie
Lichteinfall unter 45" auf Hauptfenster besteh"n?er oder iulasrig"r Gebåude
nicht beeinträchtigt wird. Bei Anbauten, Zubauten, Erkern, Veianden udgl.sowie bei Betriebs- und Nebengebäuden, die uon 6ffen¡ichen
VerkehrsflÊichen nicht eingesehen werãen kÖnnen, sind auch Dåcher mit
geringerer Dachneigung zulåssig. Andere Abweichungen von den genannten
Dachformen und Dachneigungen bedûrfen eines poðitiven Gutachtens zum
Ortsbitd im Sinne,des g 56 N0 BO 1996.
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3. Entspricht die åußere Gestaltung eines Gsbäudes im erhaltungswürdigen
Altortgebiet der ursprünglichen Bautradition, so sind bei Zu- und Umbauten -
ergånzend zu den vorgenannten Bestimmungen - folgende charakteristische
optische Merkmale der Fassade zu erhalten, anzupassen oder
wiederherzustellen:
r Fassadenteilung (Hauptgesimse, Kordongesimse);

o Fensterachsabstände und Fensterumrahmungen;
o GrÖße und Proportion der Fenster, Ttrren und Tore;
r Fassadengliederung und Struktur der Fassadenflächen.

Die straßenseitigen Mauenrerksöffnungen von Gebäuden, insbesondere
Geschåftsportale und Schaufenster, sind im erhaltungswürdigen Altortgebiet
ferner in Aufteilung, GrÖße und Proportion dem Altbestand im
Umgebungsbereich anzupassen.

4. lm erhaltungswürdigen Altortgebiet sind Parabolantennen auf straßenseitig
einsehbaren Dachflächen und Schauseiten der Gebäude nicht zulässig.

5, Wenn bewilligungs- bav. anzeigepflichtige (Bau-)Vorhaben im
erhaltungswürdigen Altortgebiet durch ihren Umfang oder die
Baumassengestaltung eine wesentliche Veränderung des betroffenen
Bereiches erwarten lassen, kann zum I zu den betreffenden (Bau-)Vorhaben
seitens der Gemeinde ein Ortsbildgutachten im Sinne des $ 56 NÖ BO 1996
eingeholt werden.

(2) Anordnung und Gestaltung von Nebengebäuden

1. lm Bauland-Wohngebiet darf die Grundrissfläche der Nebengebäude bei
einer Bauplatzgröße unter 1.000 m2 insgesamt'10 % der Bauplatzgröße, bei
einer BauplaÞgröße von 1.000 m2 und mehr insgesamt 100 mz nicht
übersteigen. Die Grundrissfläche eines Nebengebäudes darf im Bauland-
Wohngebiet 70 m2 nicht überschreiten.

2. Kleingaragen durfen auch im vorderen Bauwich errichtet werden.

3. 'Die straßenseitige Front einer Kleingarage darf eine Breite von 7 m nicht
überschreiten.

4. Bei Kleingaragen mit mehr als einer Einfahrt bzw. bei an der gemeinsamen
Grundgrenze gekuppelten Garagen ist die Hauptfirstrichtung derselben
parallel zum Verlauf der Straßenfluchtlinie vozusehen.

(3) Gestaltung von Einfriedungen

Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen sind optisch durchlässig zu
gestalten. Wenn Mauern aus Sichtschutz-, Lårmschutz- oder Sicherheitsgründen
an Öffentlichen Verkehrsflächen notwendig sind, ist eine Untergliederung in
Mauerfelder vorzunehmen.
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